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Vor , der Franzosi-

Aus Betﬁebswitstha&licﬁer Sicht zeigt sich
die politische Schweiz als 'cinpntem,ehmcn’,’ 5
dessen Personal — aufgrund statutarischer -

Regelungen mit vertraglich bindendem
Charakter ~ in simtlichen Unternchmens-

belangen gemiss der selbstbestimmten Un-

ternchmensziele gemeinschaftlich und mit-
verantwortlich handelt. Durch die gesetz-
lich verankerte Partizipation am Unter-
nehmenserfolg liegt es im Interesse des Ge-
samtpersonals, dass die Aufwinde der Un-
ternehmensverwaltung das absolut not-
wendige Mindestmass nicht tiberschreiten.
Anders ausgedriickt: des Volkes starke
Schultern sind nicht gewillt, sich mit Was-
serkopfen zu belasten.

Nicolas Hayek:
«1 Bundesrat genugt»

stimmungen gegeben.
Weit mehr als die
Halfte dieser Volks-
tscheide wurde in

' Schweiz getrof

Sieben Bundesriite auf
einen Streich? :

~ Wie packt ein Unternchmensberater vom

Format eines Hayeks seine Aufgaben an?
Zunichst stellt er sich véllig naiv, dann
steckt er eine Hand in seine Hosentasche
und macht die Faust im Sack. Nach dem
Eintreffen der Auftragsbestitigung nimmt
er die Hand aus der Tasche und schaut nach,

was ihm aus dieser als erstes ins Auge -

springt. Im Falle des Bundesrates also die
Frage, warum sich dieser ausgerechnet aus
sieben Mitgliedern zusammensetzt.

VON JURG MOSER (TEXT) UND MARTIN SENN (ILLUSTRATIONEN)

Regierungsapparat
mit sieben Bundesra-
ten? Die Meinung
eines bedeutenden
Unternehmensberat

~ ers von erstklassigem

In sieben Tagen hat Gott die Welt er-
schaffen. Sieben Todsiinden gibt es und sie-
ben Weltwunder und sieben Weltmeere.
Sieben Farben hat der Regenbogen, sieben
Leben durchliuft eine Katze, im siebten
Himmel fiihlt man sich selig. Sieben Weise
liessen sich unter den griechischen Staats-
minnern und Philosophen ausmachen. Sie-
ben zogen einst gegen Theben, und sieben




Aufrechte versammelte Gottfried Keller in
einem Fihnlein. Sieben auf einen Streich er-
schlug das tapfere Schneiderlein, mit sieben
jungen Geisslein beschiftigte sich der Wolf,
siecben Zwerge umsorgten Schneewittchen.
— Steht die Antwort auf die Frage, warum es
ausgerechnet sieben Bundesrite gibt, in
cinem Buch mit sieben Siegeln?

Ein gebildeter Mensch gibt sich mit dem
Fragen alleine nicht zufrieden. Und Nicolas
Hayek ist ein gebildeter Mensch, der seine
Aufgaben niemals so locker nimmt wie
seine Krawatte sitzt. Ein gebildeter Mensch
also sucht Antworten. Und deshalb ent-
deckt er gewisse Zusammenhinge:
® Menschen sind imstande, bis zu sieben
Gegenstinde auf einen Blick als Siebener-
gruppe zu erkennen, ohne diese Gegenstin-
de einzeln zu zihlen.
® Tiere und Pflanzen leben —
wie Richard Root herausfand —
in engen okologischen
Ziinften mit sechs bis
acht Mitgliedern.

Jonathan Adam und

Bryan Shorrocks ermittelten
durch Computersimulation .23
die hiufigste Gruppen-
grosse bei simtlichen Tier-
und Pflanzenziinften: siecben Mitglieder.

® Schulpsychologen wissen, dass sich grosse
Schulklassen in sogenannte «peer groups»
von sechs bis acht Kindern unterteilen.
Durchschnitt: sieben Schiiler.

® Der Militarhistoriker John Keegan fand
heraus, dass in Situationen, in denen es um
Leben und Tod ging, sich die Soldaten im-
mer zu Gruppen von sechs bis acht Mitglie-
dern zusammenschlossen — unabhingig
vom Dienstgrad und der Hierarchie. Stati-
stischer Mittelwert: sieben Soldaten.

Die Folgerung aus diesen Fakten: Kleine-
re Gruppen als solche mit sieben Mitglie-
dern haben irgendwie zu wenig Masse,
grosseren fehlt der Zusammenhang.

8

ternehmens oder einer Institu-

Tappen die Bundesrate
im dunkeln?

Die politischen Strukturen der Eidgenos-
senschaft bilden ein System. Ein System be-
steht aus Elementen (Dingen, Objekten,
Sachen, Komponenten, Teilen, Bausteinen,
Gliedern) mit Eigenschaften (Attributen),
wobei die Elemente durch Bezichungen
(Zusammenhinge, Relationen, Koppelun-
gen, Bindungen) verkniipft sind. Das poli-
ische Gesamtsystem der Eidgenossenschaft
unterteilt sich in sogenannte Subsysteme,
an deren hierarchischer Spitze jenes
steht, welches den siebenképfigen
3 Bundesrat reprisentiert.
ur Uberpriifung der Effizienz eines Un-

tion muss das entsprechende
System analysiert werden.
Dabei unterscheidet man
seine verschiedenen
Ebenen:

a) nach dem
Seinsbereich (reale,
formale, ideale Systeme)
b) nach der Entstehung (natiirliche und
kiinstlich geschaffene Systeme)

c) nach den Umweltbeziehungen (offene,
geschlossene und isolierte Systeme)

d) nach Untersuchungsaspekten (Insystem
und Umsystem).

Die seriose Analyse zeigt, dass der Ge-
samtbundesrat eine sogenannte Black box
bildet: Die Struktur seines Systems bleibt
verborgen, offensichtlich ist lediglich das
Verhalten des Systems, indem sich Input
und Output sowie die Beziehungen zwi-
schen diesen beiden Grossen erkennen las—
sen. Eine dusserst brisante Studie, die in den
Biiros der Hayek Engineering AG an der
Dreikonigstrasse 21 in Ziirich seit der Ver-
offentlichung des heutigen Nebelspalters
vorliegt, beschreibt die bundesritliche
Black box wie folgt:

«Der Gesamtbundesrat ist ein 1848 nach
formalen Strukturen kiinstlich geschaffenes,
durch seine Schaffung real gewordenes und
heute geschlossen funktionierendes
Subjekt - Objekt - Kommunikations - Sy-
stem, welches eigendynamisch das Schwun-
grad seines kolossalen Leerlaufs in Betrieb
hilt und ausschliesslich das Ziel seiner
Selbsterhaltung verfolgt.»

Die politische
Diagnose: Mumifizierte
Insuffizienz

Die provokative Beschreibung des Gesamt-
bundesrats als Black box stiitzt sich auf ein
politisches Fundament, welches unter der
Last einer kritischen Systemanalyse stark ins
Wanken und Wackeln gerit. Schon cin er-
stes Streiflicht zeigt, dass diese Institution
auf Strukturen von gestern — konkret des 19.
Jahrhunderts — beruht, und heute damit die

Probleme des 21. Jahrhunderts zu 16sen ver-
sucht. Kein Unternehmen der Privatwirt-
schaft konnte nach einem derart antiquier-
ten Modell, welches die enormen Entwick-
lungen der letzten 142 Jahre nicht beriick-
sichtigt hat, erfolgreich arbeiten.

Das Bundesratsgremium kennt weder
einen verantwortlichen Ministerprasiden-
ten noch verantwortliche Fachminister.
Vielmehr handelt es sich um ein Kollegial-
system. Weil dessen Mitglieder keine per-
sonliche Verantwortung tragen, eriibrigt
sich selbstverstindlich die gesetzliche Ver-
ankerung eines parlamentarischen Miss-
trauensvotums.

Eine Behaftbarkeit des Gesamtbundesra-
tes war urspriinglich nicht nétig, weil er
nach dem Plan der Bundesverfassung ledig-
lich als Vollzicher des politischen Willens
der Bundesversammlung amtet. Entgegen
diesem Plan hat sich inzwischen das Gre-
mium verselbstindigt. Es tritt heute der
Bundesversammlung in einer selbstge-
strickten Fiihrerrolle entgegen, denn als
Entwerfer der Gesetze hat es sich zum Qua-
si-Gesetzgeber durchgemausert. Eine Stir-
kung dieser Position konnte sich das Gre-
mium dadurch aneignen, dass es zahlreiche
Vollziehungsverordnungen zu Bundesge-
setzen erlisst.

Offensichtlich wird die chronische Insuf-
fizienz des Bundesratsgremiums, wenn ein
Streiflicht seine Aufgabe als Vollzieher des
Bundesversammlungs-Willens aus dem
Blickwinkel der heute herrschenden Praxis
beleuchtet. Anstatt diese Aufgabe selbst
wahrzunehmen, iibertrigt sie das sieben-
kopfige Gebilde an Kommissionen sowie an
die zahlreichen Chefbeamten der sieben
Departemente. Manche dieser Departe-
mente haben sich derart aufgebliht, dass sie
Unterdepartemente gebiren mussten. Al-
leine das dem Volkswirtschaftsdepartement
angegliederte Bundesamt fiir Industrie, Ge-
werbe und Arbeit (BIGA) ist selbst zu
einem departementsgrossen Appendix an-
geschwollen. Grund solcher Wucherungen:
Das Gesetz delegiert heute die meisten Ver-
waltungsangelegenheiten vom Gesamtbun-
desrat an die einzelnen
Departemente.

Wo Entscheide dem Gesamt-
bundesrat vorbehalten sind,
trifft sie in der Regel
der Vorsteher jenes
Departements, aus dem
die betreffende Ange-
legenheit stammt (wo-
durch — ganz nebenbei bemerkt — die heilige
Kuh des Kollegialitatsprinzips ohne Aufga-
be seiner Verantwortungslosigkeit zumin-
dest teilweise geschlachtet wurde). Natiir-
lich trifft der Departementsvorsteher seine
Entscheide nicht selbst, sondern er lisst fiir

[ Mebelfpalter N 13,1990]



sich entscheiden — und zwar von Delegatio-
nen (wie beispielsweise der Delegation fiir
auswirtige Angelegenheiten). Die sieben
Bundesrite haben deshalb nur noch die
Funktion von funkelnden Aushingeschil-
dern  eines sich  selbstverwaltenden
Beamtenapparates.
Sogar die organisato-
rische Verwaltung
seiner delegierten
Verwaltungsaufgaben
tibernimmt das Bundes-
ratsgremium nicht
cigenhindig: Fiir diese
Aufgabe stehen dem
Bundesprisidenten, der
den administrativen
Vorsitz fiihrt, drei
vom Parlament ge- %
wihlte Bundeskanzler,
zur Verfiigung. 3

Kostenintensiver
Leerlauf

In den differenzierten Unterlagen, die der
Hayek Engineering AG seit der Publikation
des heutigen Nebelspalters vorliegen, folgt
der kritischen Durchleuchtung der Bundes-
ratsarbeit eine Kosten/Nutzen-Analyse des
Untersuchungsgegenstandes. Deren Quint-
essenz im vollen Wortlaut: «Die Effizienz
des auf vollen Touren rotierenden Leerlaufs
unseres eidgendssischen Regierungsappara-
tes tiberschreitet den Nullwert lediglich um
cine insignifikante und deshalb nicht quan-
tifizierbare Grosse. Festzustellen ist, dass die
cinzelnen Kostenbereiche ihre eigene Ver-
mehrung und Vervielfaltigung praktisch
ohne hemmende R eibungsverluste realisie-
ren. Der Nutzen des sicbenkopfigen Bun-
desrates beschrinkt sich auf den ideellen
Wert seiner folkloristischen Bedeutung.
Stellt man diesem beschrinkten Nutzen die
gigantischen Kosten gegeniiber, so zeigt der
Vergleich eine geradezu groteske Unausge-
wogenheit, die sich weder betriebswirt-
schaftlich noch politisch rechtfertigen lasst.»

Die Kosten, welche der Gesamtbundesrat
verursacht, umfassen nicht nur die sicben
Bundesratsgehilter und die entsprechenden
Spesen. Vielmehr fallen die kolossalen Auf-
wendungen  fiir den leerlaufenden
Beamtenapparat erheblich ins Gewicht:
Lohne und Gehilter, Reise- und Reprisen-
tationsspesen, Aus- und Weiterbildung,
Raumkosten der Biiros (inklusive Hei-
zung), Personal-Computer und Schreib-
maschinen und Fotokopiergerite, Telefon
und Telex und Telefax und Porti, Biiroma-
terial, Fuhrpark, Strom und so weiter und
so fort. Die Hohe des Kostentotals wird
vorliufig — zur Vermeidung eines rasch aus-
ufernden Skandals — noch geheimgehalten.
Uber die Betragshohe kime jedenfalls nicht
nur ein kritischer Unternehmensberater ins
stirnrunzelnde Staunen.
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Selbstverstindlich braucht die Eidgenos-
senschaft — wie jeder Staat — eine Regierung.
Dies bezweifelt selbst ein Nicolas Hayek
nicht. Die Frage bleibt jedoch, mit welchem
Aufwand die unabdingbaren Regierungs-
geschifte zu betreiben sind. Der bereits
mehrfach zitierte Untersuchungsbericht
stellt fest: «Eine exakte Rentabilititsrech-
nung wurde aus Kostengriinden nicht er-
stellt. Die vorhandenen Fakten lassen aber
darauf schliessen, dass — unter optimierten
Voraussetzungen — bei einem Zchntel des
heutigen Regierungskostenaufwandes eine
100prozentige Steigerung der gegenwarti-
gen Regierungsarbeitseffizienz durchaus im
Bereich des Méglichen lige.»

Die neue Zauberformel:
Total-Remedur

Eine umfassende Problemanalyse bildet im-
mer den ersten Schritt zur Problemlosung.
Wias fiir Kolumbus und einen bravourdsen
Energiesparer das Ej, ist fiir Hayek Enginee-
ring AG die kreative Unternchmens-Sanie-
rung: Auswiichse lassen sich nur beheben,
wenn man das Ubel mitsamt seinen Wur-
zeln entfernt. Mit anderen Worten: das
Bundesratsgremium muss weg!

Die radikale Problemlosung durch eine
Total-Remedur begriindet sich wie folgt:
«Die sieben Departemente der cidgenossi-
schen Landesregierung miissen als unter-
nehmerisch strukturierte Dienstleistungs-
betriebe nach unternehmerischen Gesichts-
punkten gefithrt werden.
So lange die Departements-
vorsteher weitaus schlechter
honoriert sind als Manager
in vergleichbaren Funktio-
nen der Privatwirtschaft,
lassen sich die bundesrit-
lichen Positionen nicht
durch Personlichkeiten
besetzen, die iiber eine den
Erfordernissen angemessene Qualifikation
verfligen.»

Wer sich in einer Aufgabe iiberfordert
fiihlt, kompensiert seinen fehlenden Durch-
blick meist mit der Schaffung zusitzlicher
Stabsstellen, auf die er seine Verantwortung
abwilzen kann. Um die eigene Position
nicht zu gefihrden, wahlt er fiir diese Stabs-
stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus, deren Qualifikations-Niveau deutlich
unterhalb seinem personlichen liegt. Die In-
haber dieser Stabsstellen richten sich in ih-
rem Verhalten nach dem hierarchisch iiber-
geordneten Vorbild — womit sich das
Wachstum des eidgenéssischen R egierungs-
geschwiirs und seiner Metastasen erhéht.

Die Total-Remedur zur Losung des eid-
gendssischen Bundesrats-Problems lasst sich
wie folgt zusammenfassen:

e Die sieben Departemente werden, ihren
Aufgaben entsprechend, in 17 gleichberech-
tigte Divisionen aufgeteilt. Die divisions-
tiberschreitenden Arbeitsbereiche (Perso-
nalabteilung, Rechtsberatung, Rechnungs-
wesen etc.) erledigen 13 zentrale Funktio-
nen.

® Ein cinziger Bundesrat tragt die alleinige
Verantwortung fiir die Regierungsgeschaf-
te. Er ist der direkte Vorgesetzte aller Divi-
sions- und Funktionsleiter, welche zusam-
men die Regierungskonzernleitung bilden.
Die Stelle ist im Job-sharing von einem
Ehepaar auszufiillen, womit die Stellvertre-
tungsfragen gelost sind. Mit der Suche und
Bestimmung des entsprechenden Paares
aufgrund eines exakten Anforderungs- und
Aufgabenprofils wird ein unabhingiges
Personalberatungsbiiro beauftragt.

® \Wihrend einer noch zu bestimmenden
Ubergangsfrist steht der einzelnen Bundes-
rats-Stelle ein sogenannter Total-Reme-
dur-Meister (TRM) zur Seite. Seine Auf-
gabe besteht in der Neuorganisation und
Umstrukturierung des eidgenéssischen Re-
gierungsunternchmens sowie in der Durch-
fihrung von Rationalisierungsmassnah-
men, welche den gegenwirtigen Beamten-
IST-Bestand auf seinen 10prozentigen Be-
amten-SOLL-Bestand reduzieren.

Mit der Total-Remedur des eidgendssi-
schen Regierungsapparates lasst sich vor-
aussichtlich — unter Einbezug der Abgangs-
entschidigungen — eine jihrliche Gesamt-
kostenersparnis von 85 bis 90 Prozent erzie-
len.

Der eidgenossische
Anschluss an die
weltpolitische Zukunft

Das Parkett der internationalen Politik be-
findet sich im Umschwung. Die chemals
starren Systeme des Ostblocks weichen einer
neuen Beweglichkeit. Wo die westliche
Welt auf ihren zementierten Standpunkten
beharrt, ist kein Fortschritt moglich. Auch
alt Bundesrat Kurt Furgler hat die Zeichen
der Zeit erkannt. Aufgrund seiner Weitsicht
konnte er dem Nebelspalter

keine Stellungnahme
tiber die politischen
Konsequenzen des
vorliegenden Total-
Remedur-Kon-
zeptes in Aussicht
stellen. Der Nebel-
spalter wird diese
Stellungnahme,
die Kurt Furgler
nicht verfassen
wird, in seiner
nichsten Ausgabe :
vom 2. April 1990 veroffentlichen.




	Nicolas Hayek: "1 Bundesrat genügt"

